
Liebe Patientin, Lieber Patient,

Bevor es losgehen kann, möchte ich Sie noch über folgendes informieren:

 
1. Allgemeine Aufklärungspflicht

Chiropraktik, was ist das? 

Chiropraktik ist eine Handgrifftechnik zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Beweglichkeit von Gelenken an der  Wirbelsäule, 
an Armen und Beinen sowie Rippen, durch eine rasche, zielgerichtete Bewegung. Bei der Behandlung können Beeinträchtigungen der 
Beweglichkeit und daraus entstehende Verkrampfungen der Muskeln sowie Schmerzen gelindert oder behoben werden.

Das Gleiten der Gelenkflächen und ihre Funktion wieder herzustellen, das Gefäßsystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen, bes-
timmte Nerven zu stimulieren, einen Reflex auszulösen, also eine Nervenerregung von peripheren Nervenbahnen zum ZNS zu leiten, 
Verwachsungen im Bereich der Gewebe, die das Gelenk blockieren, zu lösen. Selbst bei häufiger Anwendung leiern Gelenke, Bänder 
und Sehnen nicht aus, weil die Gelenke immer aus einer Fehlstellung in die natürliche Normalstellung zurückgebracht werden, nie je-
doch umgekehrt. 

Welche Komplikationen können auftreten? 

Bei Behandlungen an der Wirbelsäule sind gewisse Risiken auch bei sachgemäßer Ausübung der Therapie nicht gänzlich auszus-
chließen. Bei einer vorgeschädigten Bandscheibe (Bandscheibenvorwölbung oder Bandscheibenvorfall) kann es ganz selten zu einer 
Schädigung der Nervenwurzel kommen. 

Die Symptome sind dabei Gefühlsstörungen in den Armen oder Beinen oder in noch weit geringeren Fällen Lähmungen. Halten diese 
Symptome länger an, kann eine Bandscheibenoperation nötig werden.

Sind die Gefäße vorgeschädigt, kann es zu Verletzungen der Halswirbelschlagader kommen. Diese Verletzungen sind ebenfalls sehr 
selten. Dabei kann es auch zu einem Lösen von Blutgerinnseln kommen, die dann Gehirnabschnitte im Sinne eines Schlaganfalls  
schädigen können. Diese Komplikation erfordert sofortige Behandlung im Krankenhaus, da sie lebensbedrohlich sein kann. 

 
2. Zum Thema Abrechnung

Ich möchte Sie darüber informieren, dass Sie unmittelbar zahlungspflichtiger Vertragspartner mit mir sind.

•	 Fragen sie eventuell bei Ihrer Versicherung nach, ob sie eine Zusatzversicherung abschließen können, die die Kosten für Heilprak-
tikerleistungen vollständig bzw. anteilig übernimmt.

•	 Sind Sie privat- oder zusatzversichert, erhalten Sie eine Rechnung laut Gebührenverordnung für Heilpraktiker. Die Rechnung  
reichen Sie bitte wie gewohnt bei Ihrer Krankenkasse ein. Die Gebührenverordnung kann in der Praxis jederzeit eingesehen 
werden. Bitte informieren Sie sich bei ihrer Krankenkasse, inwieweit die Kosten einer Behandlung anteilig oder ganz übernommen 
werden. Einige Krankenkassen haben hierzu eigene Richtlinien, für eine vollständige Übernahme der Kosten durch Ihre Kranken-
kasse kann ich leider nicht garantieren. 

3. Zum Thema Terminvereinbarungen

Termine können Sie jederzeit telefonisch vereinbaren. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Terminabsagen 24h vor Ihrem mit mir 
vereinbarten Termin nicht berechnet werden. In allen anderen Fällen bin ich nach §252 BGB berechtigt, die Praxisausfallkosten  
(Behandlungsgebühr) in Rechnung zu stellen. Sollten Sie aus unerwarteten Gründen den Termin nicht wahrnehmen können, bitte ich 
Sie um schnellstmögliche telefonische Absage.

 
Ich wurde über die Risiken der chiropraktischen Behandlung informiert. Ich habe mich über die Abrechnung und die Terminvereinba-
rung informiert und bin mit den oben genannten Bedingungen einverstanden.

Ich willige hiermit nach ausreichender Bedenkzeit in die vorgeschlagene Behandlung ein. 

 
Ort, Datum, Uhrzeit / Unterschrift der Patientin/des Patienten 

    
   

   Chiropraxis
Thomas
Grube 

    
  Vor- und Nachname, Adresse

• Sind Sie gesetzlich krankenversichert, informieren Sie sich bitte über meine Selbstzahlerpreise. Preislisten sind jederzeit in 
der Praxis einsehbar. Die Bezahlung erfolgt in der Regel unverzüglich in bar nach jeder Behandlung. Kartenzahlung/EC-Cash 
ist möglich.




